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Bremsen EU und Bund die Feuerwehren aus? 
Europäische Kommission und Bundesverkehrsministerium lehnen Anhebung 
der Gewichtsklasse von 3,49 t auf 4,25 t ab 
 
Der Landesfeuerwehrverband Bayern verurteilt scharf die Aussagen eines EU-Sprechers zum Führer-
scheinproblem bei den Feuerwehren.  
 
In der Sendung „Jetzt red i – Europa“ des Bayerischen Rundfunks am 04.02.09 ließ Dr. Martin Sel-
mayr, Sprecher der Europäischen Kommission, verlauten, dass EU und Bundesverkehrsministerium 
eine Anhebung der Gewichtsklassen ablehnen. Begründet wurde dies von Herrn Dr. Selmayr zum 
einen mit den angeblich hohen Unfallzahlen bei den Berufsfeuerwehren München und Berlin. Zum 
anderen würde man auch keinen Zusammenhang zwischen Katastrophenschutz und Feuerwehr se-
hen. Eine Führerscheinregelung für Feuerwehren wie etwa in Österreich könne es auch nicht geben, 
da diese in Österreich nicht mehr gelten würde. 
 
„Derartige Aussagen sind unseres Erachtens nicht nur von grobem Unverständnis geprägt, sondern 
ein Schlag ins Gesicht jedes ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden“, sagt Alfons Weinzierl, Vor-
sitzender des Landesfeuerwehrverbandes (LFV) Bayern e.V. 
 
Zum Hintergrund: Schon vor über zwei Jahren hatte der LFV Bayern e.V. darauf hingewiesen, dass es 
durch die Änderung der EU-Führerscheinrichtlinie als auch durch das zunehmende Gewicht der Fahr-
gestelle zunehmend nicht mehr möglich ist, Tragkraftspritzenfahrzeuge mit einem Pkw-Führerschein 
der Klasse B (bis 3,5 Tonnen) zu fahren. Weinzierl: „Das führt zu erheblichen Problemen, gerade bei 
den Feuerwehren im ländlichen Raum. Deshalb fordern wir eine Anhebung der Gewichtsgrenze auf 
4,25 Tonnen, wie dies auch jetzt schon für Pkw-Gespanne mit Anhänger zulässig ist. Eine bayerische 
Bundesratsinitiative dazu hatte bereits Erfolg.“ 
 
Der LFV Bayern hat nach der Entschließung nochmals beim Bayerischen Staatsminister des Inneren 
und allen bayerischen Bundestagsabgeordneten Unterstützung eingefordert. „Das Bundesverkehrs-
ministerium scheinen aber die Belange der Feuerwehren nicht zu interessieren. Die Freiwilligen Feu-
erwehren werden fallengelassen wie eine heiße Kartoffel“, kritisiert Weinzierl. 
 
„Der Vergleich des EU-Sprechers mit Unfallzahlen großer Berufsfeuerwehren geht vollkommen fehl, 
da dort keine Tragkraftspritzenfahrzeuge verwendet werden. Gerade um diese Fahrzeuge, die vor 
allem bei kleineren Ortsfeuerwehren in den ländlichen Bereichen in großer Zahl vorhanden sind, geht 
es jedoch“, ergänzt der Vorsitzende des LFV Bayern e.V. Ebenso unzutreffend sei die Aussage be-
züglich des in Österreich geltenden Feuerwehrführerscheins. Der LFV hat sich versichert, dass der im 
dortigen Führerscheingesetz geregelte Feuerwehrführerschein geltendes nationales Recht ist.  
 
„Auch die Auffassung, die Feuerwehr sei nicht Bestandteil des Katastrophenschutzes, nehmen wir mit 
Kopfschütteln zur Kenntnis. Mit so einer Argumentation soll nur eine Ausnahmeregelung blockiert 
werden, die das Bundesverkehrsministerium und die Bundesregierung schaffen könnten, wenn man 
nur wollte“, betont Weinzierl. 
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